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Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) 
in der Fassung vom 3. März 1998, zuletzt geändert 
am  8. Juni 2010 
 
§ 65 

Dauer der Schulpflicht 
(1) Die Schulpflicht endet grundsätzlich zwölf Jahre 

nach ihrem Beginn. 
(2) Auszubildende sind für die Dauer ihres Berufsausbil-

dungsverhältnisses berufsschulpflichtig. Wer an Maß-
nahmen der beruflichen Umschulung in anerkannten 

Ausbildungsberufen teilnimmt, kann die Berufsschule für 

die Dauer der beruflichen Umschulung besuchen. 
 

§ 70 
Ruhen und Ende der Schulpflicht in besonderen 

Fällen 
[...] 

Die Schulbehörde kann vor Ablauf der Schulpflicht fest-
stellen, dass die bisherige Ausbildung von Schulpflichti-

gen im Sekundarbereich II einen weiteren Schulbesuch 

entbehrlich macht; mit dieser Feststellung endet die 
Schulpflicht. 

 

Ergänzende Bestimmungen für das berufsbil-

dende Schulwesen (EB-BbS) 
RdErl. d. MK v. 10.6.2009 
 
Ende der Schulpflicht  
Aufgrund § 70 Abs. 6 Satz 2 NSchG wird festgestellt, 
dass ein weiterer Schulbesuch von Schulpflichtigen im 
Sekundarbereich II entbehrlich ist, wenn  
• Auszubildende ein mindestens dreijähriges Berufsaus-
bildungsverhältnis wegen vorzeitiger Zulassung zur 
Abschlussprüfung oder Kürzung der Ausbildungszeit 
erfolgreich beenden,  

• Auszubildende die Abschlussprüfung, die aus 
organisatorischen Gründen vor Ablauf der dreijährigen 
Ausbildungszeit durchgeführt wird, bestehen,  

• Auszubildende ein Berufsausbildungsverhältnis, des-
sen Dauer weniger als drei Jahre beträgt, in der vor-
gesehenen Zeit oder vorzeitig erfolgreich beenden,  

• Auszubildende ihre Ausbildung abbrechen, kein neues 
Berufsausbildungsverhältnis begründen und die Be-
rufsschule mindestens zwei Jahre besucht haben,  

• Auszubildende in einem Ausbildungsberuf, bei dem 
die Abschlussprüfung in eine Kenntnis- und eine Fer-
tigkeitsprüfung unterteilt ist, die Abschlussprüfung 
insgesamt nicht bestanden, jedoch in der Kenntnis-
prüfung mindestens ausreichende Leistungen erbracht 
haben und die Kenntnisprüfung nicht wiederholen 
müssen  

 
§ 71 

Pflichten der Erziehungsberechtigten und Ausbil-

denden 
(2) Ausbildende und ihre Beauftragten haben 

1. den Auszubildenden die zur Erfüllung der schulischen 
Pflichten und zur Mitarbeit in Konferenzen, in deren 

Ausschüssen, im Schulvorstand und in der Schülerver-
tretung erforderliche Zeit zu gewähren und 

2. die Auszubildenden zur Erfüllung der Schulpflicht 
anzuhalten. 

 

§ 176 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig 

1. der Schulpflicht nicht nachkommt, 

3. als Ausbildende oder Ausbildender entgegen § 71 
Abs. 2 Auszubildende nicht zur Erfüllung der schulischen 

Pflichten anhält oder die hierfür erforderliche Zeit nicht 
gewährt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
geahndet werden. 

 

§ 15 
Berufsschule 

(1) Die Berufsschule vermittelt ihren Schülerinnen und 
Schülern eine fachliche und allgemeine Bildung, die eine 

breite berufliche Grundbildung einschließt und die An-
forderungen der Berufsausbildung und der Berufsaus-

übung berücksichtigt 
(2) Die Berufsschule gliedert sich in die Grundstufe und 

die darauf aufbauenden Fachstufen. Sie wird in Form 

von Teilzeitunterricht oder in Form von Vollzeitunterricht 
in zusammenhängenden Teilabschnitten (Blockunter-

richt) geführt. 
(3) Die Grundstufe dauert ein Jahr und vermittelt eine 

berufliche Grundbildung für einzelne oder mehrere Aus-
bildungsberufe. 

(4) Die Fachstufen vermitteln für einzelne oder mehrere 
verwandte Ausbildungsberufe eine berufliche Fachbil-

dung. 

(5) Die Unterrichtszeit in der Berufsschule soll im Ge-
samtdurchschnitt mindestens zwölf Unterrichtsstunden 

je Unterrichtswoche betragen. 
 

§ 2 
Bildungsauftrag der Schule 

(1) Die Schule soll im Anschluss an die vorschulische 
Erziehung die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schü-

ler auf der Grundlage des Christentums, des europäi-

schen Humanismus und der Ideen der liberalen, demo-
kratischen und sozialen Freiheitsbewegungen weiter-

entwickeln. Erziehung und Unterricht müssen dem 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und 

der Niedersächsischen Verfassungentsprechen; die 
Schule hat die Wertvorstellungen zu vermitteln, die 

diesenVerfassungen zugrunde liegen. Die Schülerinnen 
und Schüler sollen fähig werden, 

- die Grundrechte für sich und jeden anderen wirksam 

werden zu lassen, die sichdaraus ergebende staatsbür-
gerliche Verantwortung zu verstehen und zur demokra-

tischen Gestaltung der Gesellschaft beizutragen, 
- nach ethischen Grundsätzen zu handeln sowie religiö-

se und kulturelle Werte zu erkennen und zu achten, 
- ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den 

Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität und der 
Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter 

zu gestalten, 

- den Gedanken der Völkerverständigung, insbesondere 
die Idee einer gemeinsamen Zukunft der europäischen 

Völker, zu erfassen und zu unterstützen und mit Men-
schen anderer Nationen und Kulturkreise zusammenzu-

leben, 
- ökonomische und ökologische Zusammenhänge zu 

erfassen, 



Lernsituation 1.1, Seite 2 

C:\Users\Wolfgang\Documents\Office\Vermtech\Lernsituationen\LS 1.1 NSchG.doc am 18.08.10 um 11:24 

- für die Erhaltung der Umwelt Verantwortung zu tragen 
und gesundheitsbewusst zu leben, 

- Konflikte vernunftgemäß zu lösen, aber auch Konflikte 

zu ertragen, 
- sich umfassend zu informieren und die Informationen 

kritisch zu nutzen, 
- ihre Wahrnehmungs- und Empfindungsmöglichkeiten 

sowie ihre Ausdrucksmöglichkeiten unter Einschluss der 
bedeutsamen jeweiligen regionalen Ausformung des 

Niederdeutschen oder des Friesischen zu entfalten, 
- sich im Berufsleben zu behaupten und das soziale 

Leben verantwortlich mitzugestalten. 

Die Schule hat den Schülerinnen und Schülern die dafür 
erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermit-

teln. Dabei sind die Bereitschaft und Fähigkeit zu för-
dern, für sich allein wie auch gemeinsam mit anderen 

zu lernen und Leistungen zu erzielen. Die Schülerinnen 
und Schüler sollen zunehmend selbständiger werden 

und lernen, ihre Fähigkeiten auch nach Beendigung der 
Schulzeit weiterzuentwickeln. 

(2) Die Schule soll Lehrkräften sowie Schülerinnen und 

Schülern den Erfahrungsraum und die Gestaltungsfrei-
heit bieten, die zur Erfüllung des Bildungsauftrags erfor-

derlich sind. 
 

§ 21 
Aufgabe und besondere Organisation berufsbil-

dender Schulen 
(1) An allen berufsbildenden Schulen werden die beruf-

liche und die allgemeine Bildung gefördert. 

 
§ 58 

Allgemeines 
Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, regelmäßig 

am Unterricht teilzunehmen und die geforderten Leis-
tungsnachweise zu erbringen. 

 
§ 50 

Allgemeines 

(1) Die Lehrkräfte erziehen und unterrichten in eigener 
pädagogischer Verantwortung. Sie sind an Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften, Entscheidungen der Schulleite-
rin oder des Schulleiters oder der kollegialen Schullei-

tung, Beschlüsse des Schulvorstands, Beschlüsse der 
Konferenzen und deren Ausschüsse nach § 39 Abs. 1 

und 2 sowie an Anordnungen der Schulaufsicht gebun-
den. 

 

§ 31 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Schulen, Schulbehörden, Schulträger, Schülervertre-
tungen und Elternvertretungen dürfen personenbezoge-

ne Daten der Schülerinnen und Schüler und ihrer Erzie-
hungsberechtigten (§ 55 Abs. 1) verarbeiten, soweit 

dies zur Erfüllung des Bildungsauftrags der Schule (§ 2) 
oder der Fürsorgeaufgaben, zur Erziehung oder Förde-

rung der Schülerinnen und Schüler oder zur Erforschung 

oder Entwicklung der Schulqualität erforderlich ist.  
(3) Die Rechte auf Auskunft, Einsicht in Unterlagen, 

Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie 
das Widerspruchsrecht nach § 17 a des Niedersächsi-

schen Datenschutzgesetzes werden für minderjährige 
Schülerinnen und Schüler durch deren Erziehungsbe-

rechtigte (§ 55 Abs. 1) ausgeübt. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG) 
vom 29. Januar 2002, zuletzt geändert am 25.3.2009 
 
§ 1 

Aufgabe des Gesetzes 
Aufgabe dieses Gesetzes ist es, das Recht einer jeden 

Person zu gewährleisten, selbst über die Preisgabe und 

Verwendung ihrer Daten zu bestimmen (Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung). Dieses Gesetz be-

stimmt, unter welchen Voraussetzungen personenbezo-
gene Daten durch öffentliche Stellen verarbeitet werden 

dürfen. 
 

§ 3 
Begriffsbestimmungen 

(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über 

persönliche oder sachliche Verhältnisse von bestimmten 
oder bestimmbaren natürlichen Personen (Betroffene). 

 
§ 4 

Zulässigkeit der Datenverarbeitung 
(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur 

zulässig, wenn  dieses Gesetz oder eine andere Rechts-
vorschrift dies vorsieht oder  die Betroffenen eingewilligt 

haben.  

 
(2) Die Einwilligung bedarf der Schriftform, es sei denn, 

dass wegen besonderer Umstände eine andere Form 
angemessen ist. [...] 

 
§ 5 

Datengeheimnis 
Den Personen, die bei öffentlichen Stellen oder ihren 

Auftragnehmern dienstlichen Zugang zu personenbezo-

genen Daten haben, ist es untersagt, diese zu einem 
anderen als dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung ge-

hörenden Zweck zu verarbeiten oder zu offenbaren; 
dies gilt auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit. 

 
§ 17a Widerspruchsrecht  

 
Betroffene haben gegenüber der Daten verarbeitenden 

Stelle das Recht, der Verarbeitung der sie betreffenden 

Daten aus schutzwürdigen persönlichen Gründen zu 
widersprechen. Soweit diese Gründe überwiegen, ist die 

Verarbeitung der Daten unzulässig. Satz 1 gilt nicht, 
wenn eine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet. 


